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Der Wehrwille der Schweiz.

(Ausschnitt aus der Bede von Bundesrat
Minder im Bationairat#)

Bei der Beantwortung der in der Eintretensdebatte zur Vorlage
ueber die Veriaengerung der militaerischen Unterrichtekurse
gefallenen Voten sprach sich Bundesrat Minger am 1. Februar in
folgender Weise ueber die in der letzten Zeit geaeusserten Kritiken
und ueber die Stellung der Schweiz im Kriegsfalle ausî

In einer Zeit? wo die aussenpolitischen Spannungen die Sammlung
aller aufbauwilligen Kraefte notwendig machen, gibt es Kritiker,die behaupten, dass fuer die militaerische Landesverteidigung
nichts oder nur Ungenügendes getan worden sei. Gegen einen
solchen Defaitismus, der mit den Tatsachen in schaerfstem Widerspruch

steht, muessen wir mit aller Entschiedenheit Stellung nehmen.

Nichts ist verwerflicher, als das Vertrauen unseres Volkes
in unsere Armee mit solchen Behauptungen zu erschuettern. Noch
sind wir nicht am Ende unserer Buestungen; aber auch alle anderen
uns umgebenden Laender haben noch grosse Luecken in ihrem
Verteidigungssystem auszufuellen. Mit Bestimmtheit duerfen wir
feststellen, dass schon heute unsere Armee das volle Vertrauen
verdient; sie wucrde fuer jeden Angreifer einen s ehr ernst zu
nehmenden Gegner darstellen. Von gewisser Seite wurde auch die unsinnige

Behauptung herumgebeton, dass der Bundesrat unter gewissen
Umstaenden das Land kampflos einer fremden Macht preisgeben
koennte. Keine Behauptung ist fuer den Bundesrat beleidigender alsdieseÎ Wenn unser Land von irgendeiner Grossmacht angegriffenwuerde - und wuerde der Angriff auch einzig und allein der Schweiz
gelten - so wuerde der Bundesrat das ganze Land zur Verteidigungbis zum letzten Blutstropfen aufrufen; Die Schweig wird niemals
kampflos untergehen: unserer ruhmreichen Tradition und dem
Gedenken unserer Vaeter sind wir es schuldig, d ass wir uns bis zumletzten zur Wehr setzen. Lieber den Tod, als in die Knechtschaft
gehen;

Wachsame Voraussicht.
Der Ernst des Wahres 1939 wirft seine Schatten voraus. Am 30.
Januar genehmigte der Bundesrat Entwurf und Botschaft eines
dringlichen BundesbcSchlusses ueber "ausserordentliche Truppenaufgebo-tc im Jahre 1939". Es handelt sich um eine betraechtliche
Erweiterung der militaerischen Kompetenz der Bundesregierung, die
angesichts der spannungsreichen internationalen Lage sich auf-
draengt und die als Massnahmo wachsamer Voraussicht im ganzenSchweizerlande herum tiefe Genugtuung ausloesto. Nach den due-steren Septembertagen des vergangenen Jahres regte sich nicht nurin militaerischen Kreisen der Wunsch, es moechte in unserer
Landesverteidigung alles getan werden, um den heutzutage so blitzartig


	Der Wehrwille der Schweiz

